
August-Ticker

Entnahme von Alt-PV-Anlagen 
 
Im Hinblick auf das aktuelle BMF-Schreiben 
vom 27.02.2023 sind viele Mandanten ver-
unsichert bezüglich der Entnahme von Alt-
Photovoltaikanlagen. Die Finanzämter in 
Nordrhein-Westfalen beziehen hierzu Stel-
lung. 
In der Vergangenheit (vor dem 01.01.2023) 
ist eine gemischt-genutzte Photovoltaikan-
lage regelmäßig dem Unternehmensver-
mögen zugeordnet worden und der Be- 
treiber hat unter Verzicht auf die Kleinun-
ternehmerregelung den Vorsteuerabzug 
aus dem Erwerb der Anlage in Anspruch 
genommen. Der Betreiber musste in die-
sem Fall neben der Lieferung des erzeug-
ten Stroms auch eine unentgeltliche Wert- 
abgabe der Besteuerung unterwerfen. Nach 

• PV-Anlagen 

• Corona: Schlussabrechnungen 

• Digitale Rentenübersicht 

• Förderung Ladeinfrastruktur 

• Basiszinssatz, MoPeG, Personal beim 
Finanzamt, u. v. m. 

Einführung des Nullsteuersatzes in § 12 
Abs. 3 UStG zum 1.1.2023 erklären viele 
Betreiber eine Entnahme der Photovoltai-
kanlage zum Nullsteuersatz, um dann eine 
unentgeltliche Wertabgabe hinsichtlich des 
selbst genutzten Stroms nicht mehr der Be-
steuerung unterwerfen zu müssen. 
Das FinMin NRW führt hierzu aus: 
• Eine Entnahme der gesamten Photovol-

taikanlage ist hiernach nur möglich, wenn 
zukünftig voraussichtlich mehr als 90% 
der Anlage für nichtunternehmerische 
Zwecke verwendet werden. Aus Verein-
fachungsgründen ist stets von einer mehr 
als 90%igen nichtunternehmerischen Ver- 
wendung auszugehen, wenn ein Teil des 
mit der Anlage erzeugten Stroms z.B. in 
einer Batterie gespeichert wird. Dies gilt 
auch dann, wenn mit Hilfe einer Wall-
Box die Autobatterie des privat genutz-
ten Fahrzeugs geladen wird; ebenso, 
wenn eine Wärmepumpe verwendet 
wird. Auf die konkrete Wärmepumpe 
(Luft-Luft-Wärmepumpe; Luft-Wasser-
Wärmepumpe etc.) kommt es nicht an. 
Nicht umfasst sind tragbare Batterien 
und Powerbanks. Diese Vereinfachungs-
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Fälligkeit 

Mittwoch, den 10.08.2023*

Lohnsteuer mtl./vj. 10. 08. 1 14. 08. 

Kirchensteuer 10. 08. 1 14. 08. 

Solidaritätszuschlag 10. 08. 1 14. 08.

Umsatzsteuer mtl./vj. 10. 08. 1 14. 08. 

Gewerbesteuer vj. 15. 08. / 16. 08. 18. 08. / 21. 08. 

August 2023 25. 08. 29. 08.

Hinweis: Einreichung Nachweis bis 00:00 Uhr am Fälligkeitstag

1 Die Schonfrist endet am 10.08.23, weil das Ende der Frist nicht auf einen Sonn- oder Feiertag fällt. 
** Bei Zahlung durch Scheck ist diese erst mit dem dritten Tag nach Eingang des Schecks bewirkt.

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

Scheck/bar**               Überweisung

Beitragsnachweis          Beitragszahlung

regelung ist auch dann anzuwenden, 
wenn nach der Entnahme tatsächlich 
mehr als 10% des erzeugten Stroms wei-
ter veräußert wird. 

• Liegen die Voraussetzungen für die Ent-
nahme vor, ist diese dem Nullsteuersatz 
zu unterwerfen. Die Entnahme kann ent-
weder im Rahmen der Voranmeldung in 
Kz. 87 bzw. in der Jahressteuererklärung 
in Kz. 158 oder schriftlich gegenüber 
dem zuständigen Finanzamt erklärt wer-
den. Die Erklärung bedarf insoweit 
grundsätzlich keiner weiteren Erläute-
rung. Da sich die Verhältnisse für den 
Vorsteuerabzug durch die steuerpflich-
tige Entnahme nicht geändert haben, ist 
eine Vorsteuerberichtigung gem. § 15a 
UStG nicht vorzunehmen. Es ist auch 
nicht möglich, den ursprünglich in An-
spruch genommenen Vorsteuerabzug 
rückwirkend zu versagen. 

• Auch nach der Entnahme der Photovol-
taikanlage stellt die Lieferung des Stroms 
an den Netzbetreiber weiterhin eine un-
ternehmerische Tätigkeit dar. Die Liefe-
rung ist steuerbar und zum Steuersatz 
von 19% steuerpflichtig.  



Wenn die Kleinunternehmerregelung zur 
Anwendung kommt, wird diese Steuer 
nicht erhoben. Hat der Betreiber auf die 
Anwendung der Kleinunternehmerrege-
lung beim Erwerb der Anlage verzichtet, ist 
er hieran für fünf Jahre gebunden. 
 
 
Aktuelles 
 
Erfassung von Betreiber bestimmter 
kleiner Photovoltaikanlagen 
Das BMF hat sich zur steuerlichen Erfas-
sung von Betreibern bestimmter kleiner 
Photovoltaikanlagen geäußert. Danach 
kann in bestimmten Fällen auf die steuerli-
che Anzeige über die Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit nach § 138 Abs. 1 AO und 
die Übermittlung des Fragebogens zur 
steuerlichen Erfassung an das zuständige 
Finanzamt verzichtet werden. 
Durch das JStG 2022 wurden eine ab 
01.01.2022 anzuwendende ertragsteuerli-
che Steuerbefreiung für bestimmte kleine 
Photovoltaikanlagen sowie ein ab 01.01.2023 
anzuwendender umsatzsteuerlicher Null-
steuersatz für die Lieferung und Installation 
bestimmter Photovoltaikanlagen eingeführt. 
Auch in Fällen, in denen die Einnahmen 
und Entnahmen aus dem Betrieb von Pho-
tovoltaikanlagen nach steuerfrei sind und 
die Umsatzsteuer auf Umsätze aus dem Be-
trieb von Photovoltaikanlagen auf Grund 
der Kleinunternehmerregelung nach § 19 
UStG nicht erhoben wird, sind Betreiber 
(natürliche und juristische Personen sowie 
Personenvereinigungen) von Photovoltai-
kanlagen grundsätzlich zur Anzeige der Er-
öffnung eines gewerblichen Betriebs oder 
einer Betriebstätte und zur Übermittlung 
eines Fragebogens zur steuerlichen Erfas-
sung verpflichtet. 
Aus Gründen des Bürokratieabbaus und 
der Verwaltungsökonomie wird es nicht 
beanstandet, wenn Betreiber von Photo-
voltaikanlagen, die 
• Gewerbetreibende im Sinne des § 15 EStG 

sind, bei Eröffnung eines Betriebs, der 
sich auf das Betreiben von nach § 3 Nr. 
72 EStG begünstigten Photovoltaikanla-
gen beschränkt, und 

• in umsatzsteuerlicher Hinsicht Unterneh-
mer sind, deren Unternehmen sich aus-

schließlich auf den Betrieb einer Photo-
voltaikanlage sowie ggf. eine steuerfreie 
Vermietung und Verpachtung nach § 4 
Nr. 12 UStG beschränkt und die die 
Kleinunternehmerregelung nach § 19 
UStG anwenden, 

auf die steuerliche Anzeige über die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit nach § 138 
Abs. 1 AO und die Übermittlung des Fra-
gebogens zur steuerlichen Erfassung an 
das zuständige Finanzamt verzichten. 
Die vorstehende Bestimmung gilt mit so-
fortiger Wirkung in allen Fällen, in denen 
die diesbezügliche Erwerbstätigkeit ab dem 
01.01.2023 aufgenommen wurde. 
Sollte es aus den weiteren Umständen des 
Einzelfalls erforderlich werden, können die 
örtlich zuständigen Finanzämter in diesen 
Fällen gesondert zur Übermittlung eines 
Fragebogens zur steuerlichen Erfassung 
auffordern. 
 
Corona: Fristverlängerung für Schluss-
abrechnungen 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) weist aktuell darauf 
hin, dass die Frist zu Einreichung der Schluss-
abrechnungen der Corona-Wirtschaftshil-
fen durch die prüfenden Dritten aufgrund 
des erhöhten Antragsaufkommens bis zum 
31.08.2023 verlängert wurde. 
Sofern im Einzelfall eine Verlängerung für 
die Einreichung der Schlussabrechnung er-
forderlich ist, kann ebenfalls bis zum 
31.08.2023 im digitalen Antragsportal eine 
Nachfrist bis 31.12.2023 beantragt werden. 
 
Digitale Rentenübersicht geht an den 
Start 
Die Digitale Rentenübersicht ist online ge-
gangen. Auf diesem Portal können Renten-
informationen abgerufen werden, um so 
einen Überblick über den aktuellen Stand 
der gesetzlichen, betrieblichen und priva-
ten Altersvorsorge zu erhalten. Zurzeit sind 
die Daten noch nicht vollständig. 
Das Angebot im Überblick: 
• Das Portal dient als Grundlage für eine 

weiterführende Beratung, um mögliche 
Versorgungslücken frühzeitig erkennen 
und handeln zu können. Die Daten des 
Online-Portals können dafür herunterge-
laden und weiterverwendet werden. 

• Die Daten liegen dabei immer in der 
Hand der Nutzerinnen und Nutzer. 

• Die Nutzung des Online-Portals ist freiwil-
lig, kostenfrei und über jeden gängigen 
Internetbrowser möglich. 

• Der Zugang erfolgt mittels der Online-
Funktion des elektronischen Personalaus-
weises und erfordert die Kenntnis der indi- 
viduellen Steuer-Identifikationsnummer. 

• Das Portal ist ein zusätzliches Angebot zu 
den von den Vorsorgeeinrichtungen ver-
sandten Informationen zu einzelnen Al-
tersvorsorgeansprüchen. Diese Mitteilun- 
gen erhalten die Bürger auch weiterhin. 

Hinweis: Der Kreis der teilnehmenden An-
bieter befindet sich noch im Aufbau und 
wird fortlaufend größer, damit möglichst 
viele Personen eine umfängliche Übersicht 
über ihre Altersvorsorge erhalten. Bereits 
an das Portal angebundenen sind die Deut-
sche Rentenversicherung Bund, die Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder 
sowie Union Investment. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Webseite „Rentenuebersicht.de“ und auch 
auf der Homepage der Deutschen Renten-
versicherung (FAQ). 
 
 
Sonstiges 
 
Neue Förderungen für Ladeinfrastruktur 
Die Bundesregierung will den Aufbau der 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge stär-
ker unterstützen. Hierfür sind zwei neue 
Förderangebote geplant - sowohl für Pri-
vathaushalte als auch für Unternehmen. 
Gesamtvolumen: 900 Millionen Euro. 
Beide Programme sollen in den kommen-
den Wochen und Monaten starten. 
Hierzu führt die Bundesregierung u. a. wei-
ter aus: 
• Ein Programm richtet sich auf die Förde-

rung der Eigenstromversorgung beim 
Laden in privaten Wohngebäuden. Dabei 
sollen Ladestation, Photovoltaikanlage 
und Speicher kombiniert gefördert wer-
den. Das Programm wird mit bis zu 500 
Millionen Euro ausgestattet und soll im 
Herbst 2023 starten. Voraussetzung für 
die Förderung ist, dass ein Elektroauto 
vorhanden ist. 

• Ein weiteres Förderangebot soll den Auf-
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Bürgerlichen Gesetzbuchs von 3,12 % 
(zuvor 1,62 %). 

Hinweis: 
Der neue Basiszinssatz wurde in der Aus-
gabe des Bundesanzeigers vom 28.06.2023 
bekannt gegeben. Eine Übersicht der Ba-
siszinssätze seit 01.07.2002 finden Sie auf 
der Homepage der Bundesbank. 
 
MoPeG: Grunderwerbsteuer oder Erb-
schaft- und Schenkungssteuerrecht 
Die Bundesregierung hat noch keine ein-
heitliche Meinung zur Frage, inwieweit das 
Gesetz zur Modernisierung von Personen-
gesellschaften (MoPeG) Auswirkungen auf 
den Bereich der Grunderwerbsteuer oder 
des Erbschafts- und Schenkungssteuer-
rechts hat. Das geht aus der Antwort (BT-
Drucks. 20/7216) der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage (BT-Drucks. 20/7012) 
der CDU/CSU-Fraktion hervor. Derzeit gebe 
es keinen Zeitplan für ein Gesetz zur Än-
derung des Grunderwerbsteuergesetzes. 
Der konkrete Anpassungsbedarf werde 
aber bereits auf Bund-Länder-Ebene ge-
prüft. 
Hierzu wird weiter ausgeführt: 
• Im Ertragsteuerrecht ist sich die Bundes-

regierung hingegen einig, dass es keinen 
Anpassungsbedarf gibt. Sie sieht sich 
damit „in Übereinstimmung mit den 
überwiegenden Stimmen der Literatur, 
aber auch der Länder“, wie in der Ant-
wort zu lesen ist. 

• Für nicht erforderlich hält die Bundesre-
gierung Änderungen im Grunderwerb-
steuergesetz, die darauf zielen, doppelte 
Grunderwerbsteuer infolge der Aus-
übung des grundstücksverkehrsrechtli-
chen Vorkaufsrechts zu vermeiden. Sie 
verweist darauf, dass hier auf Landes-
ebene Regelungen außerhalb der Grund-
erwerbsteuer möglich sind. 

• Um Steuerschlupflöcher zu vermeiden, 
werde ebenfalls auf Bund-Länder-Ebene 
gearbeitet, schreibt die Bundesregierung 
weiter. Optionen für eine Anpassung der 
Ergänzungstatbestände würden geprüft. 
Keine Informationen liegen der Bundes-
regierung darüber vor, wie viel Grunder-
werbsteuereinnahmen den Ländern 
aktuell durch Gestaltungen mit Familien- 
stiftungen entgehen. 

• Die Festlegungen steuerlicher Vergünsti-
gungen auf die Grunderwerbsteuer für 
selbstgenutzten Wohnraum ist aus Sicht 
der Bundesregierung Sache der Länder. 
Gleichwohl sei es ihr ein Anliegen, die Ei-
gentumsquote in Deutschland zu stei-
gern. 

 
Auskunft über Personal in Finanzämtern 
und Betriebsprüfungen 
Die Bundesregierung gibt in einer Antwort 
(BT-Drucks. 20/7292) auf eine Kleine An-
frage (BT-Drucks. 20/7109) der Fraktion Die 
Linke Auskunft über den Personalbestand 
in Finanzbehörden. 
Hierzu wird u. a. weiter ausgeführt: 
• Zum Stichtag 31.12.2022 waren in deut-

schen Finanzämtern 97.603,24 Vollzeit-
quäivalente beschäftigt, etwas mehr als 
ein Jahr zuvor (97.188,75). Das BZSt hat 
seinen Personalbestand in diesen Zeit-
raum von 1.906,1 auf 1.957,4 erhöht. 

• Die Zahl der nicht besetzten Planstellen 
hat sich im Jahr 2022 den Angaben zu-
folge in den Finanzämtern von 7.363,37 
auf 6.956,11 verringert, beim BZSt von 
349,9 auf 302,6. 

• Leicht verringert hat sich die Zahl der Be-
triebsprüfer. Die festgestellten Mehrsteu-
ern aus Betriebsprüfungen sanken von 
insgesamt 13,1 im Jahr 2021 auf 10,8 
Milliarden Euro 2022. 

 
 
Umsatzsteuer 
 
Umsatzsteuersenkung auf Gaslieferungen 
Die Bundesregierung hat zu unterschiedli-
chen Entlastungswirkungen der Umsatz-
steuersenkung auf Gaslieferungen bei 
Verbrauchern Stellung genommen (Ant-
wort der Bundesregierung vom 20.6.2023, 
BT-Drucks. 20/7305, auf eine Kleine An-
frage der Fraktion der CDU/CSU (BT-
Drucks. 20/7108)). 
Hintergrund: Seit Oktober 2022 gilt in 
Deutschland eine reduzierte Umsatzsteuer 
auf den Verbrauch von Erdgas und Biogas 
sowie Wärme über das Wärmenetz. Diese 
Maßnahme wurde im Rahmen des Kon-
junkturpakets der Bundesregierung be-
schlossen, um die finanziellen Auswirkun- 
gen der steigenden Energiepreise abzufe-

bau von Schnellladeinfrastruktur finan-
ziell unterstützen. Dabei wird auch ein 
Netzanschluss für den Betrieb gewerblich 
genutzter Pkw und Lkw berücksichtigt. 
Für das Programm ist ein Volumen von 
insgesamt bis zu 400 Millionen Euro vor-
gesehen. Der Start soll noch im Sommer 
erfolgen. 

   Finanziert werden sollen beide Pro-
gramme über den Klima- und Transfor-
mationsfonds, einem Sondervermögen in 
Höhe von rund 35 Milliarden Euro. Abge-
wickelt werden sollen die Anträge über 
die staatliche Förderbank KfW. Wie hoch 
die Förderung individuell ausfällt, will das 
Bundesverkehrsministerium zu einem 
späteren Zeitpunkt bekannt geben. 

 
Basiszinssatz steigt zum 01.07.2023 auf 
3,12 % 
Die Deutsche Bundesbank hat den Basis-
zinssatz nach § 247 BGB zum 01.07.2023 
angepasst. Er steigt von 1,62 % auf 3,12 %. 
Hintergrund: Der Basiszinssatz des BGB 
dient vor allem als Grundlage für die Be-
rechnung von Verzugszinsen, § 288 Absatz 
1 Satz 2 BGB. Er verändert sich zum 1. Ja-
nuar und 1. Juli eines jeden Jahres um die 
Prozentpunkte, um welche seine Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des Ba-
siszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Euro-
päischen Zentralbank vor dem ersten Ka-
lendertag des betreffenden Halbjahres. 
Die Deutsche Bundesbank berechnet nach 
den gesetzlichen Vorgaben des § 247 Abs. 
1 BGB den Basiszinssatz und veröffentlicht 
seinen aktuellen Stand gemäß § 247 Abs. 
2 BGB im Bundesanzeiger. 
Hierzu führt die Bundesbank weiter aus: 
• Der Festzinssatz für die jüngste Hauptre-

finanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank am 27.6.2023 beträgt 4,00 % 
und ist damit seit dem für die letzte Än-
derung des Basiszinssatzes maßgeblichen 
Zeitpunkt am 01.01.2023 um 1,50 Pro-
zentpunkte gestiegen (der Festzinssatz 
der letzten Hauptrefinanzierungsopera-
tion im Dezember 2022 hat 2,50 % be-
tragen). 

• Hieraus errechnet sich mit dem Be- 
ginn des 1.7.2023 ein Basiszinssatz des  



dern (Gesetz zur temporären Senkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen 
über das Erdgasnetz, BT-Drucks. 20/3530). 
Fraglich ist, wie sich die Umsatzsteuersen-
kung konkret auf die Gas- und Wärme-
rechnung der Verbraucher auswirkt. Mit 
seinem Schreiben v. 25.10.2022 hat das 
BMF Spielräume bei der Art des Abrech-
nungszeitraums geschaffen. Für den End-
verbraucher ist der Zeitraum der Umsatz- 
steuerermäßigung daher abhängig von 
dem Abrechnungsmodell, das der Gasan-
bieter wählt („Stichtagsregel“, „Zeitschei-
benmodell“, „Hybridmodell“). Damit haben 
Anbieter beispielsweise im Falle des Able-
sestichtags am 31. Dezember die Wahl 
einen Zeitraum von 30 Monaten (Oktober 
2021 bis März 2024) oder 36 Monaten (Ja-
nuar 2021 bis Dezember 2023) dem ermä-
ßigten Steuersatz zu unterwerfen. Somit 
werden einige Verbraucher länger und 
stärker von der Steuersenkung profitieren 
als andere. 
 
 
Sozialversicherung 
 
Deutschlandticket und Minijob 
Die Minijob-Zentrale informiert über die 
steuer- und sozialversicherungsrechtliche 
Behandlung des Deutschlandtickets, wel-
ches einem Minijobber gestellt wird. 
Hintergrund: Ein Unternehmen kann für 
Beschäftigte Zuschüsse zu den Fahrtkosten 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ge-
währen oder ganz übernehmen. Diese sind 
steuerfrei, wenn sie zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wer-
den, § 3 Nr. 15 EStG. In der Sozialversiche- 
rung sind diese dann ebenfalls beitragsfrei. 
Hierzu führt die Minijob-Zentrale u. a. wei-
ter aus: 
• Finanzieren Arbeitgeber das 49-Euro-Ti-

cket zusätzlich zum laufenden Lohn, ist 
dieses bei der Ermittlung des regelmäßi-
gen Verdienstes im Minijob nicht zu be-
rücksichtigen. Verdient eine Minijobberin 
zum Beispiel 520 Euro im Monat, kann 
sie zusätzlich noch das Deutschland-Ti-

cket erhalten, ohne dass sich für den Mi-
nijob etwas ändert. 

• Als Jobticket ist das 49-Euro-Ticket oder 
der Zuschuss zu diesem Ticket steuerfrei. 
Steuerfreie Entgeltbestandteile zählen 
auch in der Sozialversicherung nicht zum 
beitragspflichtigen Verdienst. Bei der Be-
rechnung der Beiträge haben Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber den Wert des 
Zuschusses oder des Tickets also nicht zu 
berücksichtigen. Es fallen keine Sozialver-
sicherungsbeiträge an. Auch Umlage U1, 
U2 oder die Insolvenzgeldumlage sind 
hierauf nicht zu entrichten. 

• In Entgeltmeldungen wie beispielsweise 
Jahres- oder Abmeldungen darf der Zu-
schuss zum Job- bzw. Deutschlandticket 
ebenfalls nicht berücksichtigt werden. 

Weitere Informationen zum 49-Euro-Ticket 
hat die Bundesregierung auf ihrer Home-
page veröffentlicht. 
 
Arbeitsrecht: Mindestlohn soll in zwei 
Stufen steigen 
Der Mindestlohn soll zum 01.01.2024 auf 
12,41 Euro brutto pro Stunde steigen. 
Zwölf Monate später auf 12,82 Euro. So 
lautet der Vorschlag der Mindestlohnkom-
mission. Bundesarbeitsminister Heil kün-
digte an, die Bundesregierung werde die 
Empfehlung umsetzen. 
Hierzu führt die Bundesregierung u. a. aus: 
• Die Unabhängige Mindestlohnkommis-

sion hat ihren Vorschlag für die künftige 
Höhe des Mindestlohns vorgelegt. Da-
nach soll ab 01.01.2024 die Lohnunter-
grenze auf 12,41 Euro steigen. Ein Jahr 
später dann auf 12,82 Euro. Der Vor-
schlag der Kommission muss nun per 
Verordnung der Bundesregierung ver-
bindlich gemacht werden. Aktuell liegt 
die Lohnuntergrenze bei 12 Euro. 

• Die Unabhängige Mindestlohnkommis-
sion berät alle zwei Jahre, um der Bun-
desregierung dann die Anpassung der 
Lohnuntergrenze vorzuschlagen. In dem 
Gremium beraten jeweils drei stimmbe-
rechtigte Arbeitgeber- und Gewerk-
schaftsvertreter, ein oder eine Vorsit- 
zende sowie zwei Wissenschaftler. Im 
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vergangenen Herbst hatte die Bundesre-
gierung den Mindestlohn ausnahms-
weise per Gesetz angehoben - von 10,45 
Euro auf 12 Euro pro Stunde.

Kopien und sonstige Reproduktionen dürfen nur mit 
Genehmigung des b.b.h. erstellt werden.

SEMINARE AUG./SEPT. 2023 
„Aktuelle Lohninformationen“ 

9:00 - 12:00 

„Aktuelles Steuerrecht“  

13:30 - 16:30

Anmeldung über www.bbh-fortbildung.de

Berlin                        Fr.      01.09.23 

Bremen                     Mo.   04.09.23      

Chemnitz                  Di.     12.09.23 

Dortmund                Mo.   18.09.23 

Dresden                    Mo.   11.09.23 

Düsseldorf                Di.     19.09.23 

Erfurt                        Di.     29.08.23 

Frankfurt                  Fr.      08.09.23 

Hamburg                  Mo.   25.09.23 

Hannover                  Di.     05.09.23 

Köln                         Mi.    27.09.23 

Leipzig                      Mo.   28.08.23 

Mannheim                Do.    07.09.23 

München                  Fr.      15.09.23 

Nürnberg                  Fr.      22.09.23 

Potsdam                   Do.    31.08.23 

Rosenheim               Do.    21.09.23 

Stuttgart                   Do.    14.09.23


